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Verfassung dos Verhafte ton, die Uns tändo der Tatsusfüh
ren g und cor Fes triahme und ähnliches inforalen- wird. Vor 
allen Informationen .aus. dem. op.ersüyon^.Prü.f.ungsdiadiun 
zum Fersönlichkeitsbild der Festgenommenen , wie Suizidge
fahr, Drogenabhängigkeit,. Spezialkenntnisse, Mittäter, 
Flucht- oder Verdunklungsgefehr, aggressives oder risiko
bereites .lesen, sowie über Reaktionen bei der Festnahme, 
wie Widerstandsletstung , Schußv/aff engebrauch , Fluch L*versu
che , sind- dem Leiter der Untersucnungshafcanstalt in In
teresse der vorbeugenden Verhinderung von Überraschungen 
im erforderlichen Umfang mitzu'teilen. Er selbst hat darüber
dir i erenziert unter oeaentung aer bs;iöis,iaitung axies 'u r
die operative Dienstdurchführung notwendige Wissen an die 
Mitarbeiter der Untersuchungshafcanstalt weiterzugefaen ,

Darüber hinaus erlangt die Infornat.ionspflicht der am 
Strafverfahren beteiligten Organe - Untersuchungsorgan, Me
dizinischer Dienst, 3toatsanwait, Gericht - für den Leiter
der Untersuchungshaftanstalt nicht nur zu Beginn des Er
mittlungsverfahrens , sondern während, der gesamten Dauer 
des Strafverfahrens weiter an Bedeutung. Die Forderung, 
daß dem Leiter, der Untersuchungshaftanstalt alle Festlegun
gen und Informationen, die sich aus den Erfordemissen 
des jeweiligen Strafverfahrens für den Vollzug der Untersu
chungshaft ergeben, wie Fragen der Unterbringung des Ver
hafteten, den Umfang und die Bedingungen seiner persönli
chen Verbindungen sowie Hinweise zur Person des Verhafte
ten und über von ihm ausgehende Gefahren, mitzuteilen sind, 
ist durch "Maßnahmen der Leitungstätigkeit weiter zu ver
vollkommnen . Das betrifft insbesondere den intensiven ge-

Lgiuc-genseitigen Informationsaustausch zwischen den 
ten Organen, regelmäßige Beratungen über Stand und Probleme 
bei der Verwirklichung dieser Aufgabenstellung sowie den 
gesamten Komplex spezifischer politisch-operativer Maßnah
men bei der Verwahrung, Sicherung und Betreuuna der Ver- 
hafteten, die durch das Untersuchungsorgan veranlaßt werden


